
gen.29 Das gilt auch für besonders hochwertige Pferde. Eine
physiologische Idealnorm gibt es bei Lebewesen – im Gegen-
satz zu Sachen – gerade nicht. Allein der Umstand des Befun-
des, der eine allenfalls geringe Wahrscheinlichkeit impliziert,
dass sich das Tier in Zukunft verletzen könnte, reicht für
einen Sachmangel nach § 434 I 2 Nr. 2 BGB nicht aus. Es
müsste in dem Röntgenbefund jedenfalls die hohe Wahr-
scheinlichkeit begründet sein, dass das Pferd erkranken und
damit einen vertragswidrigen Zustand erreichen wird. Das ist
hier nicht der Fall.

P: Gut! Und die mangelnde Rittigkeit?

K: Die fehlende Rittigkeit könnte durchaus einen Sachmangel
iSd § 434 I 1 BGB darstellen, da explizit vereinbart worden
ist, dass sich das Tier als Dressurpferd eignet und entspre-
chend probegeritten wurde. Dafür wollte der Verkäufer ein-
stehen, und der Käufer hat besonderen Wert daraufgelegt.

Allerdings müsste der Mangel schon bei Gefahrübergang vor-
gelegen haben, § 446 BGB. Beweisbelastet ist insoweit der K.
Diesen Beweis hat er aber nicht geführt. Dass der Röntgenbe-
fund zur fehlenden Rittigkeit führte, ist gerade nicht erwie-
sen. Und auch die Rittigkeitsprobleme selbst sind erst nach
Übergabe aufgetreten.

P: Und gibt es hier eine Norm, die dem K noch weiterhelfen
könnte?

K: Man könnte hier noch an die Beweislastumkehr nach
§ 477 BGB denken, da sich der Mangel innerhalb von sechs
Monaten seit Gefahrübergang gezeigt hat. Es würde ver-
mutet, dass der sich erst nachträglich zeigende Mangel schon
bei Gefahrübergang vorlag, wenn ein Verbrauchsgüterkauf
vorlag.

P: Und?

K: Hat der B regelmäßig Pferde ausgebildet, um sie dann
weiter zu verkaufen?30

P: Nein. Er hat das Pferd hier für eigene Zwecke ausgebildet
und nur auf Initiative des K verkauft. Auch sonst bildete er
nie Pferde zumWeiterverkauf aus.

K: Okay! Dann liegt hier kein Verbrauchsgüterkauf vor.31
Der B müsste Unternehmer iSd § 14 BGB sein, müsste also
das Rechtsgeschäft als Teil seiner gewerblichen, beruflichen
oder selbstständigen Tätigkeit ausgeübt haben. Er ist zwar
Reitlehrer und Pferdetrainer. Hier geht es allerdings um den
Verkauf von Pferden zu hohen Preisen. Dass dieses Gewerbe
seiner beruflichen Tätigkeit zuzuordnen wäre, ist nicht er-
sichtlich. Es liegt ein signifikanter Unterschied zwischen der
Ausbildung eines Pferdes und dem Handel damit. Hinzu
kommt, dass er das Pferd nach dem Sachverhalt zu eigenen
Zwecken trainiert und ausgebildet hat und gerade nicht, um
es zu verkaufen. Diese Initiative ging vom K aus.

P: Könnte man nicht argumentieren, dass alle Tätigkeiten, die
ein Unternehmer im Geschäftsverkehr vornimmt, im Zweifel
seinem Gewerbe zuzuordnen sind? Hier also der Verkauf des
Pferdes dem Gewerbe als Pferdetrainer und -ausbilder?32

K: Das würde zu weit gehen. Damit ein Verkäufer im Rah-
men des Kaufs als Unternehmer iSd § 14 BGB anzusehen ist,
muss der Verkauf einen tätigkeitsspezifischen Zusammen-
hang zu seinem Gewerbe aufweisen.33 Allein der regelmäßige
Umgang mit Pferden als Ausbilder reicht dafür nicht aus,
auch wenn die Kenntnisse sicherlich in den Verkauf mit ein-
fließen. Der Verkauf und die Abwicklung sind ein wirtschaft-
liches Handlungsfeld, dass der B hier nie regelmäßig ausüben
wollte. Es handelte sich für den B ersichtlich um einen außer-
gewöhnlichen, nicht geplanten Vorgang, der sich nicht aus
seiner Ausbildungstätigkeit ableiten lässt.

Damit ist kein Sachmangel bei Gefahrübergang gegeben. Die
Klage ist abzuweisen.

P: Vielen Dank!

29 Hier liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Erkenntnis der Besonderheiten beim
Verkauf von Tieren und der Auswirkungen auf den Mangelbegriff. S. dazu BGH
NJW 2018, 150 (152) Rn. 24 ff.

30 Durch solche Fragen zeigen, Sie, dass Sie wissen, worauf es bei der Subsumtion
unter § 477 BGB ankommt.

31 BGHNJW 2018, 150 (153) Rn. 52 ff.
32 BGHNJW 2018, 150 (153) Rn. 37.
33 Weitere Beispiele bei Palandt/Ellenberger, 80. Aufl. 2021, BGB § 14 Rn. 2.
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1. Vermerk:

Heute erschien mit der Bitte um Beratung in der Kanzlei Frau Valeria Greco, Waldstraße 5 a,
35094 Lahntal-Brungershausen.

Frau Greco überreichte folgende Dokumente:

– Klageschrift vom 27.7.2021 (Anlage 1)
– PKH-Antrag vom 27.7.2021 (Anlage 2)
– Beschluss des AG Marburg vom 13.8.2021 (Anlage 3)
– Auszug aus dem Grundbuch (Anlage 4)
– Schreiben von RA Echt vom 3.8.2021 (Anlage 5)

Sodann schilderte sie folgenden Sachverhalt:

„Ich habe schlimme Probleme mit meinem Nachbarn, Herrn Otto Paschulke. Vor etwa zwei
Jahren bin ich mit meiner Familie aufs Dorf nach Brungershausen gezogen. Mein Ex-Mann
und ich haben auf einem Grundstück meiner Familie in der Waldstraße 5 a ein Haus gebaut.
Seit der Trennung lebe ich mit meinen beiden Söhnen dort allein. Meine Eltern haben mir das
Grundstück geschenkt. Ich bin heute die alleinige Eigentümerin.

Mein Grundstück liegt nicht direkt an der Waldstraße, sondern hinter dem Grundstück von
Herrn Paschulke. Wenn wir zu unserem Haus wollen, müssen wir immer seinen Hof über-
queren. Ich glaube, das stört ihn ziemlich. Ich kann das aber ja nun mal nicht ändern! Mit
dem Auto gibt es keinen anderen Weg zu meinem Grundstück.

Bevor wir dort gebaut haben, wurde das Grundstück kaum genutzt, obwohl es schon immer
Bauland war. Als es meine Eltern 1964 gekauft haben, war dort ausschließlich Wiese. Am
Anfang haben meine Eltern auf dem Grundstück Landwirtschaft betrieben, später standen
dann dort unsere Pferde. Die Hofeinfahrt von Herrn Paschulke mussten wir nur ganz selten
benutzen, normalerweise sind wir zu Fuß über die Felder gekommen. Das hat sich jetzt
natürlich geändert. Von Anfang an hat sich Herr Paschulke ständig beschwert, wenn wir über
seinen Hof gefahren sind.

Ganz schlimm ist es allerdings erst im letzten Jahr geworden. Herr Paschulke hat an der
Grenze zwischen seinem und meinem Grundstück eine riesige Toranlage installiert!
Glaubt man das? Jedes Mal, wenn ich jetzt zu meinem Haus will, muss ich dieses
dusselige Tor benutzen. Und das Beste ist ja: Das Tor lässt sich nur mit einer Fernbedie-
nung oder über ein Tastenfeld bedienen und schließt nach 30 Sekunden automatisch. Und
jetzt raten Sie mal, wem Herr Paschulke keine Fernbedienung gegeben hat! Richtig: Mir!
Wenn ich mit dem Auto komme – und auf dem Dorf ist man wirklich aufs Auto
angewiesen –, muss ich jedes Mal aussteigen, den Code ins Tastenfeld eingeben, wieder
einsteigen und mich beeilen, dass ich rechtzeitig durch das Tor komme. Umständlicher
geht es doch nicht! Das meinem Besuch oder der Post zu erklären, ist auch immer eine
Herausforderung.“

Auf Nachfrage: „Das Tor befindet sich an der gemeinsamen Grundstücksgrenze. An der
Grenze zur Straße hat Herr Paschulke kein Tor und auch keinen Zaun angebracht – das
würde ihn ja selbst beschränken und das will er sicher nicht. Wenn Sie mich fragen, ist das
reine Schikane! Er will es mir einfach möglichst schwer machen.

Ich habe auch schon versucht, allein vor Gericht gegen Herrn Paschulke vorzugehen. Ich will,
dass das Tor wegkommt! Das geht doch so nicht! Ich habe deswegen den Sachverhalt genau
geschildert und beantragt, dass Herr Paschulke die an der gemeinsamen Grundstücksgrenze
errichtete Toranlage entfernen muss.

Ich habe dann auch gleich Prozesskostenhilfe beantragt, weil ich mir das sonst alles nicht
leisten kann. Leider hat mir das Gericht letzte Woche diesen Beschluss zugestellt, in dem
steht, dass ich keine Prozesskostenhilfe bekomme. Heißt das jetzt, dass ich verliere? Kann
man gegen den Beschluss noch etwas machen? Oder meinen Sie, ich sollte das besser alles
lassen, weil ich sowieso keine Chancen habe, zu gewinnen? Ich habe Ihnen jedenfalls mal
alles mitgebracht, was ich vom Gericht bekommen habe. Ich würde Sie bitten, das zu
prüfen.“
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Auf weitere Nachfrage: „Mein Vater hat mir gesagt, dass wir seit dem Grundstückskauf das
Recht haben, die Hofeinfahrt von Herrn Paschulke zu benutzen. Ich habe Ihnen deswegen
auch diesen Auszug aus dem Grundbuch mitgebracht, das können Sie sich ja mal anschauen.
Das habe ich leider erst erfahren, nachdem ich an das Gericht geschrieben habe.“

2. Neues Mandat eintragen, Handakte anlegen, Fristen notieren, unterschriebene Vollmacht
und die von der Mandantschaft überreichten Unterlagen beifügen.

3. WV sodann

gez. RAin Dr. Kaya

Hinweis: Vom Abdruck der Anlagen 1 und 2 wird abgesehen. Sie haben den vorgetragenen Inhalt.

Anlage 3

4 C 543/20

– Beglaubigte Abschrift –

Amtsgericht Marburg
Beschluss

In Sachen

Valeria Greco, Waldstraße 5 a, 35094 Lahntal-Brungershausen
– Antragstellerin –

gegen

Otto Paschulke, Waldstraße 5, 35094 Lahntal-Brungershausen
– Antragsgegner –

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Michael R. Echt, Neue Landstraße 33, 35232
Dautphetal-Buchenau

hat das Amtsgericht Marburg am 13.8.2021 durch Richter Fuchssteiner beschlossen:

Der Antrag der Antragstellerin vom 27.7.2021 auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe wird
abgelehnt.

Gründe

Die beabsichtigte Rechtsverfolgung hat keine hinreichende Aussicht auf Erfolg …

Rechtsmittelbelehrung:
…

Marburg, 13.8.2021

Fuchssteiner
Richter am Amtsgericht

Hinweis: Von einem Abdruck der weiteren Ausführungen („…“) wird zu Prüfungszwecken abgesehen.
Die formalen Anforderungen wurden eingehalten.

Anlage 4

[Abteilung II]
Amtsgericht Grundbuch von Blatt
Marburg Lahntal-Brungershausen 25
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Laufende Nummer der Eintragun-
gen

Laufende Nummer der betroffenen
Grundstücke im Bestandsverzeichnis

Lasten und Beschränkungen

1 2 3

1 1 Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht in
Breite von drei m zur Waldstraße) für den
jeweiligen Eigentümer des Flst. Nr. 227
Bezug: Notarielle Bewilligung vom 8.7.1964
Eingetragen am 24.8.1964
…

Hinweis: Flurstück Nr. 227 ist das Grundstück der Mandantin in der Waldstraße 5 a.

Anlage 5

Rechtsanwalt
Michael R. Echt, LL.M. (Cape Town)
Neue Landstraße 33
35232 Dautphetal-Buchenau

Buchenau, 3.8.2021

An das
AG Marburg
Universitätsstraße 48
35037 Marburg

In dem Rechtsstreit

Greco ./. Paschulke
Aktenzeichen: 4 C 543/20

zeige ich an, dass ich den Beklagten vertrete. In der mündlichen Verhandlung werde ich
beantragen,

die Klage abzuweisen.

Zum Antrag auf Prozesskostenhilfe wird wie folgt Stellung genommen:

Der Antrag ist abzulehnen. Die Klage hat keine hinreichende Aussicht auf Erfolg.

Dass sich die Klägerin – wie sie vorträgt – von dem Tor beeinträchtigt fühlt, ist möglich. Dies
hat jedoch nicht zur Folge, dass der Beklagte das Tor entfernen muss. Dass der Beklagte es
überhaupt duldet, dass die Klägerin tagtäglich seinen Hof überquert, ist einzig seiner Groß-
zügigkeit geschuldet. Der Klägerin steht schon kein solches Recht zu. Dies wird auch
dadurch unterstrichen, dass die Klägerin und ihre Eltern die Hofeinfahrt jahrzehntelang
kaum benutzt haben.

Vielmehr hat der Beklagte als Eigentümer jedes Recht, sein Grundstück vor Eindringlingen
zu schützen und es dazu etwa zu umzäunen oder ein Tor anzubringen. Die Installation der
Toranlage trägt daneben auch dem Interesse des Beklagten Rechnung, gefährlichen Situatio-
nen auf seinem Grundstück, wie sie etwa durch zu schnelles Fahren entstehen können,
vorzubeugen.

Selbst wenn das Gericht feststellen sollte, dass das Tor irgendwelche Rechte der Klägerin
beeinträchtigt, obliegt es immer noch dem Beklagten, zu entscheiden, wie dieser Beeinträchti-
gung abgeholfen werden soll. Eine Verurteilung zur Entfernung des Tors wird wohl kaum
möglich sein.

Weiteren Vortrag im Rahmen der Hauptsache behalte ich mir ausdrücklich vor.

Echt
Rechtsanwalt
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Bearbeitungsvermerk:

1. Versetzen Sie sich in die Lage von Rechtsanwältin Dr. Kaya und begutachten Sie das von der
Mandantin mitgeteilte Begehren. Dabei sollen auch Überlegungen zur Zweckmäßigkeit des Vorgehens
angestellt werden. Dem Gutachten ist ein Sachbericht voranzustellen.

2. Werden Anträge an ein Gericht empfohlen, so sind diese am Ende des Vortrages auszuformulieren.

3. Sollten weitere Informationen für erforderlich gehalten werden, so ist davon auszugehen, dass die
Mandantin ergebnislos zur Aufklärung angehalten wurde.

4. Die Formalien sind in Ordnung. Der Streitwert wurde vom AG Marburg auf 1.500 EUR festgesetzt.
Bei der Bearbeitung ist davon auszugehen, dass die Mandantin iSv § 114 I 1 ZPO bedürftig ist.

5. Marburg hat ein Amtsgericht und ein Landgericht und gehört zum OLG-Bezirk Frankfurt a.M.
Lahntal-Brungershausen liegt im Bezirk des AG Marburg.

6. Zeitpunkt der Begutachtung ist der 17.8.2021. Alle Gesetze sind in der aktuellen Fassung anzuwen-
den.

& LÖSUNG

Hinweis: Bei der folgenden Lösung dienen die Überschriften der Übersicht. Auch in der Lösungsskizze,
die Sie in der Vorbereitungszeit anfertigen, sollten Sie mit Überschriften arbeiten. Sie werden aber nicht
mitgesprochen. Was Sie während des Aktenvortrags sagen, entspricht ausschließlich dem Fließtext. Um
zu signalisieren, dass ein neuer Abschnitt beginnt, sollten Sie kleine Pausen einbauen und mit eindeuti-
gen Obersätzen arbeiten. Zusatztipp: Schreiben Sie jeden Abschnitt auf eine neue Seite, beim Blättern
machen Sie automatisch eine Sprechpause.

A. EINLEITUNGSSATZ

Sehr geehrte Prüfungskommission, ich berichte über eine anwaltliche Beratung in einem
Rechtsstreit, der im August 2021 vor dem AG Marburg anhängig ist. Hintergrund ist ein
Nachbarschaftsstreit über die Beeinträchtigung einer Grunddienstbarkeit zwischen der Man-
dantin, Frau Valeria Greco, und ihrem Nachbarn, Herrn Otto Paschulke, der von Rechts-
anwalt Echt vertreten wird.

Hinweis: Beim freien Sprechen während des Aktenvortrags würde ich empfehlen, die Parteirollen nicht
abzukürzen, also durchgängig „die Mandantin“ und „der Gegner“ zu sagen. Das ist nicht viel länger,
aber verständlicher. In den offiziellen Prüfervermerken finden sich aber auch Abkürzungen.

B. BEGEHREN DER MANDANTIN

Die Mandantin begehrt die Prüfung der Erfolgsaussichten eines Vorgehens gegen einen
ablehnenden Beschluss auf Gewährung von Prozesskostenhilfe. Daneben sollen auch die
Erfolgsaussichten in der Hauptsache prognostiziert werden.

Hinweis: Das Mandantenbegehren wird in Aktenvorträgen meist recht eindeutig sein, sodass sie es in
einem oder zwei Sätzen zusammenfassen können. Gedanklich können Sie es auch als Teil der Einleitung
behandeln. Da es in den offiziellen Prüfervermerken – im Gegensatz zum Sachvortrag – aber immer
ausdrücklich formuliert wird, dürfen Sie es nicht vergessen.

C. SACHVORTRAG

Der Beratung liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Die Parteien sind Nachbarn. Das Grund-
stück des Gegners grenzt unmittelbar an die Waldstraße. Vom Grundstück der Mandantin
aus kann die Waldstraße – und auch keine andere öffentliche Straße – dagegen nicht direkt,
sondern nur über die Hofeinfahrt auf dem Grundstück des Gegners erreicht werden. Im
Grundbuch ist daher für das Grundstück der Mandantin zulasten des Grundstücks des
Gegners eine Grunddienstbarkeit, nämlich ein Geh- und Fahrrecht, eingetragen.

Im letzten Jahr installierte der Gegner an der gemeinsamen Grundstücksgrenze eine Tor-
anlage, die mit einer Fernbedienung oder über ein Tastenfeld geöffnet werden kann und nach
etwa 30 Sekunden automatisch schließt.

Hinweis: Fassen Sie sich kurz! Zahlen und Daten (hier etwa: Breite des Geh- und Fahrrechts) können Sie
regelmäßig weglassen. Punkte gibt es im Aktenvortrag für die rechtliche Würdigung, in den offiziellen
Prüfervermerken finden sich nicht einmal Ausführungen zum Sachvortrag.
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